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Zum Tagesordnungspunkt „Investitionsbedarfe Justizliegenschaften“ der 60. Sitzung 
des Rechtsausschusses am 14. Mai 2025 berichte ich wie folgt: 
 
Eine Darstellung der „gebäudescharfen Investitionsbedarfe“ ist seitens des Ministeri-
ums der Justiz nicht möglich.  
 
Gemäß Erlass des Ministeriums der Finanzen vom 16. Oktober 2018 werden bauliche 
Handlungsbedarfe in der Regel zweimal jährlich zwischen dem BLB NRW und dem 
Justizressort im Rahmen von sogenannten Portfoliokonferenzen besprochen. Ziel der 
Portfoliokonferenzen ist es, den Entscheidungsprozess für die identifizierten Vorhaben 
voranzubringen und eine nachhaltige Strategie für das Gesamtportfolio an Landeslie-
genschaften der Justiz abzustimmen.  
 
Hierzu ermittelt und bewertet der BLB NRW fortlaufend den baulichen Handlungsbe-
darf (auch unter Berücksichtigung von baupolitischen Zielsetzungen) bezüglich der 
landeseigenen Justizgebäude und identifiziert die aus seiner Sicht dringlichsten Be-
darfe. Das Ministerium der Justiz aktualisiert in Vorbereitung der Portfoliokonferenzen 
den baulichen Handlungsbedarf aus Nutzersicht. 
 
 
 
 


